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1.	 Aufgebotsverfahren

1. 

Entschädigungssatzung des Zweckverband 

zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Entschädigungssatzung (EntschS-WVW)

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe er-
lässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 43 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, sowie Art. 20a und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 
737) geändert worden ist und § 11, 15 und 18 der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe 
(ZVS-Wasser-WVW) gemäß Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 24.07.2020 die folgende Satzung

§ 1 Entschädigungsberechtigte

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbands-
versammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und für die 
sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser 
Satzung entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter, sofern 
ein Vertretungsfall vorliegt.

§ 2 Auslagenersatz

Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die Teil-
nahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenvergütung 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 
Dasselbe gilt für Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des 
durch sie vertretenen Verbandsmitgliedes sind.

§ 3 Entschädigung für Verbandsräte

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
KommZG kraft Amtes der Verbandsversammlung angehören, er-
halten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung 
und ihrer Ausschüsse eine Sitzungspauschale. Die Sitzungspau-
schale wird auf 40,00 € festgesetzt. Die Sitzungsgeldpauschale 
nach Satz 1 wird für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse 
auch Verbandsräten gewährt, die gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
KommZG der Verbandsversammlung kraft Amtes angehören und 
den Vorsitz führen.

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- und Gehaltsempfänger sind, er-
halten sie außerdem den entstandenen Verdienstausfall für die Dau-
er der Sitzung einschließlich einer angemessenen An- und Abreise 
ersetzt. Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist durch 
Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen.

(3) Soweit die Verbandsräte selbständig sind, erhalten sie für die 
durch die Teilnahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis 
eine Pauschalentschädigung von 25,00 € je angefangene fünf Stun-
den Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für Sitzungen, die ab 19 Uhr oder 
später beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen 
Feiertagen stattfinden.

(4) Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Entschädigung nach den 
Absätzen 2 oder 3 haben, denen aber im beruflichen oder häusli-
chen Bereich durch die Teilnahme an den Sitzungen ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Ar-
beitszeit oder das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen wer-
den kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 €.
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2. 

Verbandssatzung des Zweckverbandes 

zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Zweckverbandssatzung Wasser (ZVS-Wasser-WVW)

Die Gemeinde Ahorntal, der Markt Gößweinstein, der Markt Wie-
senttal, die Stadt Ebermannstadt und die Stadt Pottenstein schließen 
sich gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 
20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98), zu einem Zweckverband zusammen 
und vereinbaren folgende Verbandssatzung:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Was-
serversorgung der Wiesentgruppe“. Die Kurzbezeichnung lautet 
„WVW“. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Markt Gößweinstein.

§ 2 Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes sind 

-	 Gemeinde Ahorntal 

-	 Markt Gößweinstein

-	 Markt Wiesenttal

-	 Stadt Ebermannstadt

-	 Stadt Pottenstein

(2) Dem Zweckverband können weitere Mitglieder beitreten. Der 
Beitritt bedarf der Änderung der Verbandssatzung.

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjah-
res aus dem Zweckverband austreten, wenn die Verbandsversamm-
lung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen 
Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vor-
her schriftlich erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Ver-
bandssatzung. Das Recht, aus wichtigem Grunde zu kündigen (Art. 
44 Abs. 3 KommZG), bleibt unberührt.i

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das 
Gebiet der/des 

-	 Gemeinde Ahorntal (Landkreis Bayreuth) mit den Ortsteilen: 

Pfaffenberg, Zauppenberg, Neumühle und dem Weiler Rabenstein

-	 Markt Gößweinstein (Landkreis Forchheim) mit den Ortsteilen: 

Allersdorf, Behringersmühle, Bösenbirkig, Etzdorf, Geiselhöhe, 
Gößweinstein, Hühnerloh, Leutzdorf, Moritz, Prügeldorf, Sachsen-
dorf, Sachsendorf-Straßhüll, Sachsenmühle, Stadelhofen, Türkel-
stein, Wölm und der Einöde Schweigelberg sowie Stempfermühle

-	 Markt Wiesenttal (Landkreis Forchheim) mit dem Ortsteil:

Wohlmannsgesees

-	 Stadt Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) mit den Ortsteilen:

(5) Wenn Verbandsräte zusätzlich Aufgaben übernehmen, die we-
sentlich über ihre Aufgaben als Verbandsräte hinausgehen, oder 
wenn sie als Ausschussvorsitzende bestellt sind, erhalten sie die 
doppelte Entschädigung nach Absatz 1. Die gleiche Entschädigung 
erhalten Verbandsräte als stellvertretende Ausschussvorsitzende für 
Sitzungen, in denen sie den Ausschussvorsitz übernommen haben. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Verbandsräte, die der Verbands-
versammlung nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes 
angehören.

§ 4 Entschädigung des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatli-
che Pauschalentschädigung in Höhe von 873,80 € brutto. Die Ent-
schädigung ist jeweils zum gleichen Zeitpunkt und mit dem glei-
chen Prozentsatz bei TVöD-Anpassungen für Angestellte zu 
verändern. 

(2)  Sein Stellvertreter erhält für seine Tätigkeit 1/30 der monatli-
chen Entschädigung des Verbandsvorsitzenden pro Vertretungstag.

§ 5 Entschädigung des Geschäftsleiters

Der Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung. Ihre Höhe wird durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung festgesetzt.

§ 6 Auszahlung der Entschädigung

Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen 
werden monatlich im Voraus bezahlt. Die übrigen Entschädigungen 
werden am Tag der Sitzung ausbezahlt.

§ 7 Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 22.03.2001, in 
der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 26.09.2014 außer Kraft.

Sachsenmühle, den 24. Juli 2020

Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Hanngörg Zimmermann

Verbandsvorsitzender

Diese Satzung ist mit ihrem Wortlaut Bestandteil des Beschlusses 
der Verbandsversammlung vom 24. Juli 2020.
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ihrer Akten, Pläne sowie sonstiger Unterlagen und Daten.

II. Verfassung und Verwaltung

§ 5 Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbands sind

1. die Verbandsversammlung

2. der Verbandsausschuss

3. der Verbandsvorsitzende.

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzen-
den und den übrigen Verbandsräten.

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Ver-
bandsversammlung entsendet, richtet sich nach der in seinem Ge-
biet verbrauchten jährlichen Wassermenge. Je angefangene 20.000 
m³ Wasserverbrauch pro Jahr ergeben das Recht, einen weiteren 
Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden. Jedes Ver-
bandsmitglied entsendet mindestens einen Verbandsrat. Die Be-
rechnung wird nach jeder allgemeinen Gemeindewahl nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Jahres neu vorgenommen. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversammlung 
durch ihre ersten Bürgermeister und die von ihren Gemeinderäten 
bestellten weiteren Verbandsräte vertreten. An die Stelle des verhin-
derten ersten Bürgermeisters tritt sein gewählter Stellvertreter nach 
Art. 39 Abs. 1 GO; mit Zustimmung der vorstehend Genannten 
kann eine Gemeinde auch andere Stellvertreter bestellen.

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner 
Verhinderung. Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die 
Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmitglie-
dern dem Verbandsvorsitzenden, ist ein solcher noch nicht gewählt, 
der Aufsichtsbehörde schriftlich zu benennen. Beamte und leitende 
oder hauptberufliche Arbeitnehmer des Zweckverbands können 
nicht Verbandsrat sein.

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversamm-
lung angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres 
kommunalen Wahlamtes; Entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. 
Die weiteren Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Be-
schluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und 
zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mit-
glieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. 
Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungs-
organe aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerru-
fen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Ver-
bandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der 
Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre 
Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Ver-
bandsräte weiter aus.

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektroni-
sche Einladung des Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einla-
dung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände an-
geben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung 
zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die 
Frist bis auf vierundzwanzig Stunden abkürzen.

Burggaillenreuth, Buckenreuth, Kanndorf, Moggast, Windischgail-
lenreuth, Wohlmuthshüll, Wolkenstein und Thoosmühle

-	 Stadt Pottenstein (Landkreis Bayreuth) mit den Ortsteilen:

Arnleithen, Haßlach, Kleinlesau und Rackersberg

§ 4 Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasser-
versorgungsanlage einschließlich der Ortsnetze zu errichten, zu ver-
bessern, zu erneuern, zu betreiben, zu unterhalten, die Anlage im 
Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu über-
nehmen; er versorgt die Endverbraucher mit Trinkwasser, das den 
einschlägigen rechtlichen Vorgaben entsprechen muss. Dies um-
fasst auch die Bereitstellung von Löschwasser für den Grundschutz, 
soweit dies technisch möglich und hygienisch vertretbar ist.

(2) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem 
Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen, und die notwen-
digen Befugnisse gehen auf den Zweckverband über.

(3) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmit-
glieder Satzungen und Verordnungen für das übertragene Aufga-
bengebiet zu erlassen.

(4) Nach Maßgabe seiner vorhandenen Kapazitäten kann der 
Zweckverband auch Dritte (Gemeinden, Zweckverbände) für Be-
reiche, die nicht zum Versorgungsgebiet des Zweckverbands (§ 3) 
gehören, mit Trinkwasser versorgen, soweit dadurch die vorrangi-
gen Interessen der Verbandsmitglieder nicht beeinträchtigt werden. 
Hierzu sind Wasserlieferungsverträge abzuschließen.

Der Zweckverband kann für seine Mitglieder oder Dritte (Gemein-
den, Zweckverbände) den kaufmännischen und/oder technischen 
Betrieb ihrer Anlagen sowie weitere Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Wasserversorgung wahrnehmen. Hierzu sind entsprechende 
Vereinbarungen abzuschließen.

(5) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht. 

(6) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Ge-
biet die Versorgungsanlagen des Zweckverbandes nach dessen 
Richtlinien.

(7) Die erstmalige Errichtung von Feuerlöscheinrichtungen (Hyd-
ranten) sowie der Winterdienst und die Reinhaltung der Unter- und 
Oberflurhydranten obliegt den Verbandsmitgliedern des Zweckver-
bandes nach dessen Richtlinien. Die sonstige Unterhaltung sowie 
die Erneuerung dieser Einrichtungen gehen zu Lasten des Zweck-
verbandes. Der Zweckverband stellt Wasser für Feuerlöschzwecke 
zur Verfügung; die dafür benötigte Wassermenge wird den Ver-
bandsmitgliedern für Feuerlöschzwecke kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.

(8) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband die kos-
tenlose Benutzung ihrer öffentlichen Verkehrsräume und der sonsti-
gen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden Grundstücke, soweit 
dies für die übertragene Aufgabe erforderlich ist. Die Regelungen 
zu den Pflichten des Zweckverbands bei Herstellung und Unterhal-
tung seiner Anlagen sowie zu den Folgepflichten und Folgekosten 
bei Baumaßnahmen der Verbandsmitglieder an oder in Straßen bzw. 
den sonstigen Grundstücken, die eine Änderung oder Sicherung der 
bestehenden Versorgungsanlagen des Zweckverbands erforderlich 
machen, erfolgen in einer gesonderten Vereinbarung.

(9) Die Verbandsmitglieder gestatten dem Zweckverband für die 
Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben die Benutzung 
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Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbands oder eines 
Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. 
Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können 
bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das in der Niederschrift 
vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift über öffentliche Sit-
zungen sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern und der Auf-
sichtsbehörde zu übermitteln.

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für

1.	 die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Er-
weiterung der den Verbandsaufgaben dienenden Einrichtungen,

2.	 die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die 
Aufhebung von Satzungen und Verordnungen,

3.	 die Beschlussfassung über Haushaltssatzung, die Nachtrags-
haushaltssatzungen und die Aufnahme von zusätzlichen Krediten 
während der vorläufigen Haushaltsführung,

4.	 die Beschlussfassung über den Finanzplan,

5.	 die Feststellung der Jahresrechnung und des Jahresabschlusses 
und die Entlastung,

6.	 die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter, die 
Bestellung der Mitglieder des Verbandsausschusses und die Festset-
zung von Entschädigungen,

7.	 die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Ausschüsse,

8.	 den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsord-
nung für die Verbandsversammlung,

9.	 die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, 
die Auflösung des Zweckverbands und die Bestellung von Abwick-
lern,

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen 
ihr im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen 
Gegenstände, soweit nicht der Verbandsausschuss nach § 14 zustän-
dig ist. Näheres regelt die Verbandsversammlung in ihrer Geschäfts-
ordnung. 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandsräte

Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. Entschädigungen der Ver-
bandsräte sind in einer entsprechenden Satzung zu regeln.

§ 12 Zusammensetzung des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, 
seinem Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern, wobei auf die 
Verbandsmitglieder insgesamt folgende Sitze entfallen:

•	 Markt Gößweinstein	 	 		
			   drei Mitglieder

•	 Stadt Ebermannstadt 	 	 		
			   ein Mitglied

•	 Gemeinde Ahorntal, Markt Wiesenttal und Stadt Pottenstein zu-
sammen 	 ein Mitglied

(2) Die Verbandsversammlung bestellt aus ihrer Mitte die weiteren 
Mitglieder des Verbandsausschusses und für jedes weitere Mitglied 
einen Stellvertreter. Die Bestellung gilt für die Dauer der Zugehö-
rigkeit zur Verbandsversammlung. Die Bestellten können nur aus 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal ein-
zuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn es ein 
Drittel der Verbandsräte oder die zuständige Aufsichtsbehörde be-
antragen; im Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände für 
die Verbandsversammlung vor. Der Verbandsvorsitzende leitet die 
Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung.

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde, der Geschäftsleiter und der 
Kassenverwalter haben das Recht, an den Sitzungen beratend teil-
zunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbands-
versammlung kann auch andere Personen hören.

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die anwesenden 
stimmberechtigten Verbandsräte die Mehrheit der von der Ver-
bandssatzung vorgesehenen Stimmenzahl erreichen. Über andere 
als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur 
dann Beschluss gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich 
ist oder alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfas-
sung einverstanden sind.

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, 
die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Ver-
bandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese 
Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder 
diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, werden 
die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit 
der Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Ver-
bandsrat hat eine Stimme. 

(4) Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbands-
rat darf sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat 
trotzdem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden.

(5) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vor-
schriften über die persönliche Beteiligung finden keine Anwen-
dung. Es wird geheim gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im 
ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den bei-
den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stim-
mengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ers-
ten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von 
Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die 
Stichwahl kommen. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr 
Bewerber die gleiche nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so ent-
scheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewer-
ber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.

(6) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag 
und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Verbandsräte, der 
behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergebnisse (Stimm-
verhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Ver-
bandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als 
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sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden 
weiter aus.

§ 17 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach au-
ßen. Er führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung und im Ver-
bandsausschuss.

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbands-
versammlung und des Verbandsausschusses und erledigt in eigener 
Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-
nung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er er-
füllt die ihm im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zuge-
wiesenen weiteren Aufgaben. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können 
dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere 
Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse sei-
nem Stellvertreter und in Angelegenheiten der laufenden Verwal-
tung Dienstkräften des Zweckverbands oder mit Zustimmung des 
Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtem Organ oder des-
sen Dienstkräften übertragen.

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden 
soll, bedürfen der Schriftform, bei Vorliegen der Voraussetzungen 
können diese auch elektronisch erfolgen. 

(6) Näheres zu den Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden re-
gelt die Verbandsversammlung in ihrer Geschäftsordnung.

§ 18 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich 
tätig. Unbeschadet des § 11 erhält der Verbandsvorsitzende für sei-
ne Tätigkeit nach § 17 eine Aufwandsentschädigung. Dies gilt 
ebenso für den Stellvertreter nach dem Maß seiner besonderen In-
anspruchnahme. Die Höhe dieser Entschädigungen ist in einer ent-
sprechenden Satzung zu regeln. 

§ 19 Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäftsleiter. Sie 
kann ihm mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden durch Be-
schluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 und unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten 
zur selbständigen Erledigung übertragen.

(2) Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. Die Ge-
schäftsstelle führt der Verbandsvorsitzende.

(3) Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbandsver-
sammlung und ihrer Ausschüsse beratend teil.

(4) Dem Zweckverband steht das Recht zu, Dienstherr von Beam-
ten zu sein.

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 20 Anzuwendende Vorschriften

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gel-
ten die Vorschriften für Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht 
aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas ande-

wichtigen Gründen von der Verbandsversammlung abberufen wer-
den.

§ 13 Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses

Für die Sitzungen und Beschlüsse des Verbandsausschusses gelten 
die §§ 7 bis 9 entsprechend mit der Maßgabe, dass jedes Mitglied 
des Verbandsausschusses nur eine Stimme hat und der Ausschuss 
beschlussfähig ist, wenn sämtliche Ausschussmitglieder ordnungs-
gemäß geladen sind und die Mehrheit der Ausschussmitglieder an-
wesend und stimmberechtigt ist. Die Sitzungen des Verbandsaus-
schusses sind nicht öffentlich.

§ 14 Zuständigkeit des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss ist zuständig für

1.	 die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung 
von Beamten des Zweckverbands ab Besoldungsgruppe A 9,

2.	 die Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestel-
lung und Entlassung der Arbeitnehmer des Zweckverbands ab Ent-
geltgruppe 9 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst,

3.	 die Genehmigung von nicht im Finanzplan enthaltenen Mehr-
ausgaben,

4.	 die Vorberatung des Entwurfs der Haushaltssatzung,

5.	 Beschlüsse über Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur 
zwangsweisen Durchsetzung ihrer finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber dem Zweckverband,

6.	 die von dem Vorsitzenden, der Werkleitung und den Arbeitneh-
mern des Zweckverbands zur Erfüllung ihrer Aufgaben ausgeübten 
Tätigkeiten zu beaufsichtigen sowie den Vorsitzenden und die 
Werkleitung zu beraten,

7.	 Entscheidungen über Anträge auf Befreiung vom Anschluss- 
und Benutzungszwang,

8.	 die Behandlung von Anträgen aus Billigkeitsmaßnahmen (Stun-
dung, Erlass).

(2) Der Verbandsausschuss ist ferner zuständig für alle Angelegen-
heiten, die ihm durch Einzelbeschluss der Verbandsversammlung 
übertragen werden. Näheres regelt die Verbandsversammlung in 
ihrer Geschäftsordnung.

§ 15 Rechtsstellung der Mitglieder des Verbandsausschusses

Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind ehrenamtlich tätig. 
Ihre Entschädigungen sind in einer entsprechenden Satzung zu re-
geln. 

§ 16 Wahl des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der 
Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvor-
sitzende soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitgliedes 
sein. 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die 
Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahl-
amtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes ge-
wählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt 
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Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen.

§ 24 Kassenverwaltung

Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter werden von der Ver-
bandsversammlung bestellt. Sie dürfen Zahlungen weder selbst an-
ordnen noch bei ihrer Anordnung mitwirken.

§ 25 Jahresrechnung, Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbands-
versammlung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 
Rechnungsjahres vor.

(2) Die Jahresrechnung soll von einem Rechnungsprüfungsaus-
schuss binnen zwölf Monaten örtlich geprüft werden. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsversamm-
lung zu bilden. Er besteht aus drei Verbandsräten und deren 
Stellvertreter. 

(3) Nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist die Jahresrechnung der 
Verbandsversammlung vorzulegen. Die Verbandsversammlung 
stellt die Jahresrechnung fest und beschließt über die Entlastung.

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung findet die überörtli-
che Rechnungsprüfung statt. Überörtliches Prüfungsorgan ist die 
staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts Forchheim.

IV. Schlussbestimmungen

§ 26 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbands werden 
im Amtsblatt des Landkreises Forchheim bekannt gemacht. Die 
Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung ihrer 
Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die 
Satzungen und Verordnungen können in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbands eingesehen werden.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbands 
sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die Aufsichtsbehörde 
kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises anordnen.

§ 27 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde

(1) Aufsichtsbehörde ist das Landratsamt Forchheim.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung auch ein-
berufen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter verhindert 
sind und die Tagung der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist.

(3) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Ver-
bandsmitgliedern, wenn sie sich gleich geordnet gegenüberstehen, 
und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbands unterein-
ander aus dem Verbandsverhältnis ist die Aufsichtsbehörde zur 
Schlichtung anzurufen. 

§ 28 Auflösung, Auseinandersetzung

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbands-
versammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die 
Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekannt zu machen.

res ergibt. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der 
Kameralistik geführt.

§ 21 Haushaltssatzung

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern 
rechtzeitig, spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung, zu übermitteln.

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres zu beschließen und mit ihren Anlagen der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen.

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmi-
gungen erforderlich sind, nach Erteilung der Genehmigungen, sonst 
einen Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 26 
Abs. 1 bekannt gemacht.

§ 22 Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt Abgaben nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabenrechts.

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Verbes-
serung, Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlage 
sowie der laufende Finanzbedarf werden auf die Verbandsmitglie-
der umgelegt. Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der auf die 
einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Wasserverbrauchsmen-
gen im jeweiligen letzten Geschäftsjahr.

§ 23 Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Die Umlage wird in der Haushaltssatzung für jedes Haushalts-
jahr neu festgesetzt. Sie kann nur während des Haushaltsjahres 
durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

(2) Bei der Festsetzung der Umlage ist anzugeben:

1.	 die Höhe des durch Zuschüsse, Kredite, Gebühren, Beiträge und 
sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Errich-
tung, Verbesserung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserver-
sorgungsanlage sowie für den laufenden Finanzbedarf (Umlage-
soll),

2.	 die im Verhältnis des letzten Jahres insgesamt abgenommenen 
Wassermengen (Bemessungsgrundlage),

3.	 der Umlagebetrag, der auf je 10 cbm der im Durchschnitt des 
letzten Jahres abgenommen Wassermengen trifft (Umlagesatz),

4.	 die Höhe der Umlage für jedes Verbandsmitglied.

(3) Der Umlagebetrag ist den einzelnen Verbandsmitgliedern durch 
schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid).

(4) Die Umlagen werden mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 
10. jedes dritten Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig 
entrichtet, so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Zin-
sen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat gefordert wer-
den.

(5) Ist die Umlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht fest-
gesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige 
vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushalts-
jahr zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der 
Umlage für das laufende Haushaltsjahr ist über diese vorläufigen 
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3.

Landratsamt Forchheim			 
-Dienststelle Ebermannstadt-	
Fachbereich Naturschutz, Wasserrecht
Az.: 42-8631-23/20

Vollzug des Wasserrechts (WHG, BayWG) und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

Antragsverfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Ge-
stattung zur Grundwasserentnahme aus der Quelle Hetzels-
dorf, Gemarkung Hetzelsdorf, für die öffentliche Wasserver-
sorgung der Ortsteile Poppendorf und Hetzelsdorf durch den 
Markt Pretzfeld;

Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung;

Bekanntmachung

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Mit Schreiben vom 28.01.2020 beantragte der Markt Pretzfeld eine 
beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grund-
wasser aus der Quelle Hetzelsdorf bis 31.12.2021. Die bisherige 
Erlaubnis läuft zum 31.12.2020 aus. 

Die damals bewilligte Entnahmemenge beträgt maximal 20.000 m³ 
pro Jahr. Diese ist noch ausreichend. 

Im Rahmen des Verfahrens ist gem. § 5 Abs. 1 UVPG vom Landrat-
samt Forchheim festzustellen, ob für das Vorhaben eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. 

Die beantragte Entnahmemenge fällt unter Nr. 13.3.3 der Anlage 1 
zum UVPG. Für solche Vorhaben ist eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalls vorgesehen. 

Gem. § 7 Abs. 2 wird zunächst geprüft, ob besondere örtliche Gege-
benheiten gemäß den in der Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Kriterien 
vorliegen. Die untere Naturschutzbehörde teilte mit, dass aus natur-
schutzfachlicher Sicht keine Umweltverträglichkeitsprüfung erfor-
derlich sei. 

Zu den Umweltauswirkungen wurde auch der amtliche Sachver-
ständige (Wasserwirtschaftsamt Kronach) gehört. Aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht seien ebenfalls keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen erkennbar.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist aus o. g. Gründen ent-
behrlich.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar.

Ebermannstadt, den 28.07.2020

Schlauch

Verwaltungsfachwirtin

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine bisherigen 
Aufgaben auf andere juristische Personen des öffentlichen Rechts 
mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, haben die Verbandsmitglieder 
die Beamten und Versorgungsempfänger anteilig entsprechend zu 
übernehmen.

(3) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemein-
den das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen Anlagen der örtli-
chen Versorgung zum Restbuchwert und die der überörtlichen Ver-
sorgung zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Bei Anlagen der 
überörtlichen Versorgung ist den übrigen beteiligten Gemeinden 
auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der Grundlage einer ge-
sondert abzuschließenden Zweckvereinbarung einzuräumen. Im 
Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die 
Verbandsmitglieder unter Anrechnung der übernommenen Gegen-
stände nach dem in § 22 festgelegten Verhältnis (bei Aufspaltung in 
Investitions- und Betriebskostenumlage: nach dem in § 22 für die 
Investitionsumlage festgelegten Verhältnis) zu verteilen. Überstei-
gen bei Auflösung des Zweckverbandes die Verbindlichkeiten das 
vorhandene Vermögen, so ist der Fehlbetrag nach demselben Ver-
hältnis auf die Verbandsmitglieder umzulegen.

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, 
ohne dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit 
dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten würde, 
wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufge-
löst werden würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelege-
nen Anlagen der örtlichen Versorgung unter Anrechnung auf seinen 
Abfindungsanspruch zum Restbuchwert zu übernehmen. Bezüglich 
der beim Zweckverband verbleibenden Anlagen der überörtlichen 
Versorgung ist ihm auf Verlangen ein Mitbenutzungsrecht auf der 
Grundlage einer gesondert abzuschließenden Zweckvereinbarung 
einzuräumen. Der Abfindungsanspruch wird 10 Jahre nach dem 
Ausscheiden, spätestens im Falle der Auflösung des Zweckverban-
des fällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit 
des Abfindungsanspruches eine abweichende Regelung vereinba-
ren.

§ 29 Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreis Forchheim in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 21.12.1992, in der 
Fassung der 3. Änderungssatzung vom 29.11.2006        

außer Kraft.

Sachsenmühle, den 24. Juli 2020

Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Hanngörg Zimmermann

Verbandsvorsitzender

Diese Satzung ist mit ihrem Wortlaut Bestandteil des Beschlusses 
der Verbandsversammlung vom 24. Juli 2020.
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1.
A u f g e b o t s v e r f a h r e n

Gemäß Art. 34 ff des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB 
werden folgende Sparkassenbücher aufgeboten:

Sparkassenbuch Nr.:
3222399903

Sparkassenbuch Nr.:
3222081816

Der derzeitige Inhaber der Sparkassenbücher wird gebeten, seine 
Rechte innerhalb von 3 Monaten - vom 14.08.2020 an gerechnet - 
anzumelden.

Voraussetzung hierfür ist, dass er der Sparkasse Forchheim die 
Sparkassenbücher vorlegt. Geschieht dies während dieser Frist 
nicht, werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt.

Forchheim, 14.08.2020

Sparkasse Forchheim
– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch
–––––––

Sparkasse Forchheim
Der Landkreis Forchheim sucht für das Amt für Jugend, 
Familie und Senioren zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Sachbearbeiter/in im 
Bereich „Beistandschaften“ (m/w/d)

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, die 
Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer Home-
page unter www.landkreis-forchheim.de. 

4. 


